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Textgegenüberstellung 

 Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung:  
Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz 

Anfall der Leistungen Anfall der Leistungen 
§ 55. (1) unverändert. § 55. (1) unverändert. 
(2) Pensionen aus der Pensionsversicherung fallen an: (2) Pensionen aus der Pensionsversicherung fallen an: 

 1. Hinterbliebenenpensionen fallen mit dem dem Eintritt des Versiche-
rungsfalles folgenden Tag an, wenn der Antrag binnen sechs Monaten 
nach Eintritt des Versicherungsfalles gestellt wird. Wird ein Antrag auf 
Waisenpension nicht fristgerecht gestellt, so fällt die Waisenpension 
mit dem dem Eintritt des Versicherungsfalles folgenden Tag an, sofern 
der Antrag längstens bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Ein-
tritt der Volljährigkeit der Waise gestellt wird. Wird der Antrag auf die 
Pension erst nach Ablauf dieser Frist gestellt, so fällt die Pension erst 
mit dem Tag der Antragstellung an. Die Antragsfrist verlängert sich bei 
Waisenpensionsberechtigten um die Dauer eines Verfahrens zur Fest-
stellung der Vaterschaft bzw. zur Bestellung des Vormundes und be-
ginnt bei Waisenpensionsberechtigten, die erst nach dem Eintritt des 
Versicherungsfalles geboren werden, mit dem Tag der Geburt. Bei 
nachträglicher amtlicher Feststellung des Todestages beginnt die An-
tragsfrist erst mit dem Zeitpunkt dieser Feststellung. Wird für ein dop-
pelt verwaistes Kind ein Antrag auf Waisenpension nach einem Eltern-
teil gestellt, so ist dieser Antrag rechtswirksam für den Anspruch auf 
Waisenpension bzw. Waisenrente nach beiden Elternteilen und gilt für 
den Versicherungsträger nach diesem Bundesgesetz sowie für alle Trä-
ger der gesetzlichen Unfallversicherung oder Pensionsversicherung 
nach einem anderen Bundesgesetz. 

 1. Hinterbliebenenpensionen fallen mit dem dem Eintritt des Versiche-
rungsfalles folgenden Tag an, wenn der Antrag binnen sechs Monaten 
nach Eintritt des Versicherungsfalles gestellt wird. Wird ein Antrag auf 
Waisenpension nicht fristgerecht gestellt, so fällt die Waisenpension 
mit dem dem Eintritt des Versicherungsfalles folgenden Tag an, sofern 
der Antrag längstens bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Ein-
tritt der Volljährigkeit der Waise gestellt wird. Wird der Antrag auf die 
Pension erst nach Ablauf dieser Frist gestellt, so fällt die Pension erst 
mit dem Tag der Antragstellung an. Die Antragsfrist verlängert sich bei 
Waisenpensionsberechtigten um die Dauer eines Verfahrens zur Fest-
stellung der Vaterschaft bzw. zur Betrauung einer Person mit der 
Obsorge und beginnt bei Waisenpensionsberechtigten, die erst nach 
dem Eintritt des Versicherungsfalles geboren werden, mit dem Tag der 
Geburt. Bei nachträglicher amtlicher Feststellung des Todestages be-
ginnt die Antragsfrist erst mit dem Zeitpunkt dieser Feststellung. Wird 
für ein doppelt verwaistes Kind ein Antrag auf Waisenpension nach ei-
nem Elternteil gestellt, so ist dieser Antrag rechtswirksam für den An-
spruch auf Waisenpension bzw. Waisenrente nach beiden Elternteilen 
und gilt für den Versicherungsträger nach diesem Bundesgesetz sowie 
für alle Träger der gesetzlichen Unfallversicherung oder Pensionsversi-
cherung nach einem anderen Bundesgesetz. 

 2. unverändert.  2. unverändert. 
(3) und (4) unverändert. (3) und (4) unverändert. 

Zahlungsempfänger Zahlungsempfänger 
§ 75. (1) unverändert. § 75. (1) unverändert. 
(2) Wird wahrgenommen, daß Waisenpensionen oder Kinderzuschüsse vom 

Zahlungsempfänger nicht zugunsten des Kindes verwendet werden, so kann 
der Versicherungsträger mit Zustimmung des Pflegschafts-(Vormundschafts-) 
Gerichtes einen anderen Zahlungsempfänger bestellen. 

(2) Wird wahrgenommen, dass Waisenpensionen oder Kinderzuschüsse 
vom Zahlungsempfänger nicht zugunsten des Kindes verwendet werden, so 
kann der Versicherungsträger mit Zustimmung des Pflegschaftsgerichtes einen 
anderen Zahlungsempfänger bestellen. 
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Anspruchsberechtigung für Angehörige Anspruchsberechtigung für Angehörige 
§ 83. (1) unverändert. § 83. (1) unverändert. 

(2) Als Angehörige gelten: (2) Als Angehörige gelten: 
 1. bis 6. unverändert.  1. bis 6. unverändert. 
Die ständige Hausgemeinschaft im Sinne der Z 5 besteht weiter, wenn sich das 
Kind nur vorübergehend oder wegen schulmäßiger (beruflicher) Ausbildung 
oder zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft auf-
hält; das gleiche gilt, wenn sich das Kind auf Veranlassung des Versicherten 
und überwiegend auf dessen Kosten oder auf Anordnung der Jugendfürsorge 
oder des Vormundschafts(Pflegschafts)gerichtes in Pflege eines Dritten befin-
det. 

Die ständige Hausgemeinschaft im Sinne der Z 5 besteht weiter, wenn sich das 
Kind nur vorübergehend oder wegen schulmäßiger (beruflicher) Ausbildung 
oder zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft auf-
hält; das Gleiche gilt, wenn sich das Kind auf Veranlassung des Versicherten 
und überwiegend auf dessen Kosten oder auf Anordnung der Jugendfürsorge 
oder des Pflegschaftsgerichtes in Obsorge eines Dritten befindet. 

(3) bis (10) unverändert. (3) bis (10) unverändert. 

Heilbehelfe und Hilfe bei körperlichen Gebrechen Heilbehelfe und Hilfe bei körperlichen Gebrechen 
§ 93. (1) unverändert. § 93. (1) unverändert. 

(2) Die Kosten der Heilbehelfe und Hilfsmittel werden vom Versicherungs-
träger nur dann übernommen, wenn sie höher sind als 20% der Höchstbei-
tragsgrundlage (§ 108 Abs. 3 ASVG). 10% der Kosten, gerundet auf Cent, 
mindestens jedoch 20% der Höchstbeitragsgrundlage, sind vom Versicherten 
zu tragen. 

(2) Die Kosten der Heilbehelfe und Hilfsmittel werden vom Versicherungs-
träger nur dann übernommen, wenn sie höher sind als 20% der Höchstbei-
tragsgrundlage (§ 108 Abs. 3 ASVG). Der vom Versicherten zu tragende Kos-
tenanteil (§ 86) hat mindestens 20% dieser Höchstbeitragsgrundlage zu betra-
gen. 

(3) bis (10) unverändert. (3) bis (10) unverändert. 

Umfang und Dauer der Anstaltspflege oder der medizinischen 
Hauskrankenpflege 

Umfang und Dauer der Anstaltspflege oder der medizinischen 
Hauskrankenpflege 

§ 95. (1) unverändert. § 95. (1) unverändert. 

(2) Als Anstaltspflege gilt nicht die Unterbringung in einem Heim für Ge-
nesende, die ärztlicher Behandlung und besonderer Wartung bedürfen (§ 2 
Abs. 1 Z 3 Krankenanstaltengesetz, BGBl. Nr. 1/1957), in einer Pflegeanstalt 
für chronisch Kranke, die ärztlicher Betreuung und besonderer Pflege bedür-
fen (§ 2 Abs. 1 Z 4 Krankenanstaltengesetz, BGBl. Nr. 1/1957) oder in einer 
Sonderkrankenanstalt, die vorwiegend der Rehabilitation von Versicherten 
dient. 

(2) Als Anstaltspflege gilt nicht die Unterbringung in einem Heim für Ge-
nesende, die ärztlicher Behandlung und besonderer Pflege bedürfen (§ 2 
Abs. 1 Z 3 Krankenanstaltengesetz, BGBl. Nr. 1/1957), in einer Pflegeanstalt 
für chronisch Kranke, die ärztlicher Betreuung und besonderer Pflege bedür-
fen (§ 2 Abs. 1 Z 4 Krankenanstaltengesetz, BGBl. Nr. 1/1957) oder in einer 
Sonderkrankenanstalt, die vorwiegend der Rehabilitation von Versicherten 
dient. 
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(3) unverändert. (3) unverändert. 
Kinder Kinder 

§ 128. (1) Als Kinder gelten bis zum vollendeten 18. Lebensjahr: § 128. (1) Als Kinder gelten bis zum vollendeten 18. Lebensjahr: 
 1. bis 5. unverändert.  1. bis 5. unverändert. 
Die in Z 4 und 5 genannten Personen gelten nur dann als Kinder, wenn sie mit 
dem Versicherten ständig in Hausgemeinschaft leben, die in Z 5 genannten 
Personen überdies nur dann, wenn sie gegenüber dem Versicherten im Sinne 
des § 141 ABGB unterhaltsberechtigt sind und sie und der Versicherte ihren 
Wohnsitz im Inland haben. Die ständige Hausgemeinschaft besteht weiter, 
wenn sich das Kind nur vorübergehend oder wegen schulmäßiger (beruflicher) 
Ausbildung oder zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausge-
meinschaft aufhält; das gleiche gilt, wenn sich das Kind auf Veranlassung des 
Versicherten und überwiegend auf dessen Kosten oder auf Anordnung der Ju-
gendfürsorge oder des Vormundschafts(Pflegschafts)gerichtes in Pflege eines 
Dritten befindet. 

Die in Z 4 und 5 genannten Personen gelten nur dann als Kinder, wenn sie mit 
dem Versicherten ständig in Hausgemeinschaft leben, die in Z 5 genannten 
Personen überdies nur dann, wenn sie gegenüber dem Versicherten im Sinne 
des § 141 ABGB unterhaltsberechtigt sind und sie und der Versicherte ihren 
Wohnsitz im Inland haben. Die ständige Hausgemeinschaft besteht weiter, 
wenn sich das Kind nur vorübergehend oder wegen schulmäßiger (beruflicher) 
Ausbildung oder zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausge-
meinschaft aufhält; das Gleiche gilt, wenn sich das Kind auf Veranlassung des 
Versicherten und überwiegend auf dessen Kosten oder auf Anordnung der Ju-
gendfürsorge oder des Pflegschaftsgerichtes in Obsorge eines Dritten befindet. 

(2) unverändert. (2) unverändert. 

Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausgleichszulage Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausgleichszulage 
§ 149. (1) bis (6) unverändert. § 149. (1) bis (6) unverändert. 

(7) Wurde die Bewirtschaftung eines land(forst)wirtschaftlichen Betriebes 
aufgegeben, der Betrieb übergeben, verpachtet oder auf andere Weise jeman-
dem zur Bewirtschaftung überlassen, so ist bei Ermittlung des Einkommens 
des bisherigen Eigentümers (des Verpächters) ohne Rücksicht auf Art und 
Ausmaß der ausbedungenen Leistungen vom Einheitswert der übergebenen, 
verpachteten oder zur Bewirtschaftung überlassenen land(forst)wirtschaft-
lichen Flächen auszugehen, sofern die Übergabe (Verpachtung, Überlassung) 
nicht mehr als zehn Jahre, gerechnet vom Stichtag, zurückliegt. Bei einer 
Übergabe (Verpachtung, Überlassung) vor dem Stichtag ist vom durchschnitt-
lichen Einheitswert (Abs. 9), in allen übrigen Fällen von dem auf die überge-
benen Flächen entfallenden Einheitswert im Zeitpunkt der Übergabe (Ver-
pachtung, Überlassung) auszugehen. Als monatliches Einkommen gilt für Per-
sonen, die mit dem Ehegatten (der Ehegattin) im gemeinsamen Haushalt leben, 
bei einem Einheitswert von 5 600 € und darüber sowie bei alleinstehenden 
Personen bei einem Einheitswert von 3 900 € und darüber ein Betrag von 28% 

(7) Wurde die Bewirtschaftung eines land(forst)wirtschaftlichen Betriebes 
aufgegeben, der Betrieb übergeben, verpachtet oder auf andere Weise jeman-
dem zur Bewirtschaftung überlassen, so ist bei Ermittlung des Einkommens 
des bisherigen Eigentümers (des Verpächters) ohne Rücksicht auf Art und 
Ausmaß der ausbedungenen Leistungen vom Einheitswert der übergebenen, 
verpachteten oder zur Bewirtschaftung überlassenen land(forst)wirtschaft-
lichen Flächen auszugehen, sofern die Übergabe (Verpachtung, Überlassung) 
nicht mehr als zehn Jahre, gerechnet vom Stichtag, zurückliegt. Bei einer 
Übergabe (Verpachtung, Überlassung) vor dem Stichtag ist vom durchschnitt-
lichen Einheitswert (Abs. 9), in allen übrigen Fällen von dem auf die überge-
benen Flächen entfallenden Einheitswert im Zeitpunkt der Übergabe (Ver-
pachtung, Überlassung) auszugehen. Als monatliches Einkommen gilt für Per-
sonen, die mit dem Ehegatten (der Ehegattin) im gemeinsamen Haushalt leben, 
bei einem Einheitswert von 5 600 € und darüber sowie bei alleinstehenden 
Personen bei einem Einheitswert von 3 900 € und darüber ein Betrag von 27% 
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des jeweiligen Richtsatzes, und zwar des jeweiligen Richtsatzes, und zwar 
 1. und 2. unverändert.  1. und 2. unverändert. 
gerundet auf Cent. Diese Beträge vermindern sich für Einheitswerte unter 
5 600 € und 3 900 € im Verhältnis des maßgeblichen Einheitswertes zu den 
genannten Einheitswerten, gerundet auf Cent. Abs. 6 ist entsprechend anzu-
wenden. 

gerundet auf Cent. Diese Beträge vermindern sich für Einheitswerte unter 
5 600 € und 3 900 € im Verhältnis des maßgeblichen Einheitswertes zu den 
genannten Einheitswerten, gerundet auf Cent. Abs. 6 ist entsprechend anzu-
wenden. 

(8) bis (12) unverändert. (8) bis (12) unverändert. 

Verwaltungshilfe Verwaltungshilfe 

§ 183. (1) Der Versicherungsträger nach diesem Bundesgesetz und die üb-
rigen Träger der Sozialversicherung (der Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger) sind verpflichtet, bei Erfüllung ihrer (seiner) Auf-
gaben einander zu unterstützen; sie haben insbesondere Ersuchen, die zu die-
sem Zweck an sie ergehen, im Rahmen ihrer sachlichen und örtlichen Zustän-
digkeit zu entsprechen und auch unaufgefordert anderen Versicherungsträgern 
alle Mitteilungen zukommen zu lassen, die für deren Geschäftsbetrieb von 
Wichtigkeit sind, sowie Anträge und Meldungen fristwahrend weiterzuleiten. 
Die Verpflichtung zur gegenseitigen Hilfe bezieht sich auch auf die Übermitt-
lung von Daten im Sinne des § 3 des Datenschutzgesetzes im automationsun-
terstützten Datenverkehr zwischen den Versicherungsträgern, die zur Durch-
führung des Melde- und Beitragsverfahrens, zur Erbringung von Leistungen 
sowie zur Durchsetzung von Ersatzansprüchen notwendig sind. 

§ 183. (1) Der Versicherungsträger nach diesem Bundesgesetz und die üb-
rigen Träger der Sozialversicherung (der Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger) sind verpflichtet, bei Erfüllung ihrer (seiner) Auf-
gaben einander zu unterstützen; sie haben insbesondere Ersuchen, die zu die-
sem Zweck an sie ergehen, im Rahmen ihrer sachlichen und örtlichen Zustän-
digkeit zu entsprechen und auch unaufgefordert anderen Versicherungsträgern 
alle Mitteilungen zukommen zu lassen, die für deren Geschäftsbetrieb von 
Wichtigkeit sind, sowie Anträge und Meldungen fristwahrend weiterzuleiten. 
Die Verpflichtung zur gegenseitigen Hilfe bezieht sich auch auf die Übermitt-
lung von Daten im Sinne des § 4 des Datenschutzgesetzes 2000 im automa-
tionsunterstützten Datenverkehr zwischen den Versicherungsträgern, die zur 
Durchführung des Melde- und Beitragsverfahrens, zur Erbringung von Leis-
tungen sowie zur Durchsetzung von Ersatzansprüchen notwendig sind. 

(2) unverändert. (2) unverändert. 

Haupt-, Landes- und Außenstellen Haupt-, Landes- und Außenstellen 

§ 195. (1) bis (7) unverändert. § 195. (1) bis (7) unverändert. 
(8) Auftraggeber im Sinne des § 3 Z 3 des Datenschutzgesetzes, BGBl. 

Nr. 565/1978, ist hinsichtlich der in den Abs. 5 und 6 genannten Aufgaben 
stets die Hauptstelle des Versicherungsträgers. 

(8) Auftraggeber im Sinne des § 4 Z 4 des Datenschutzgesetzes 2000 ist 
hinsichtlich der im Abs. 5 und 6 genannten Aufgaben stets die Hauptstelle des 
Versicherungsträgers. 

(9) unverändert. (9) unverändert. 

Rechnungsabschluß und Nachweisungen Rechnungsabschluss und Nachweisungen 

§ 216. (1) bis (4) unverändert. § 216. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Der Versicherungsträger hat die von der Generalversammlung beschlos- (5) Der Versicherungsträger hat die von der Generalversammlung beschlos-
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sene Erfolgsrechnung binnen vier Monaten nach der Beschlußfassung in der 
Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit“ zu verlautbaren. 

sene Erfolgsrechnung binnen vier Monaten nach der Beschlussfassung im In-
ternet zu verlautbaren. 

Mitwirkung der Abgabenbehörden des Bundes hinsichtlich des Bezuges 
einer Familienbeihilfe 

Mitwirkung der Abgabenbehörden des Bundes hinsichtlich des Bezuges 
einer Familienbeihilfe 

§ 229c. (1) Die Abgabenbehörden des Bundes haben dem Versicherungs-
träger nach Maßgabe des Abs. 3 folgende Daten zu übermitteln: 

§ 229c. (1) Die Abgabenbehörden des Bundes haben dem Versicherungs-
träger nach Maßgabe des Abs. 3 folgende Daten zu übermitteln: 

Name (Familienname und Vorname), Versicherungsnummer und Anschrift Name (Familienname und Vorname), Versicherungsnummer und Anschrift 
 1. der Person, für die Anspruch auf Familienbeihilfe gemäß § 2 Abs. 1 

lit. b des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 besteht, und 
 1. der Person, für die Anspruch auf Familienbeihilfe nach § 2 Abs. 1 lit. b, 

c und f sowie nach § 8 Abs. 4 bis 7 des Familienlastenausgleichsgeset-
zes 1967 besteht, und 

 2. unverändert.  2. unverändert. 
(2) und (3) unverändert. (2) und (3) unverändert. 

Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung 
§ 231a. Der Versicherungsträger ist insoweit zur Ermittlung, Verarbeitung 

und Übermittlung von personenbezogenen Daten im Sinne des Datenschutzge-
setzes, BGBl. Nr. 565/1978, ermächtigt, als dies zur Erfüllung der ihm gesetz-
lich übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung ist. Zu den ihm 
gesetzlich übertragenen Aufgaben zählt auch die Übermittlung der bei der 
Einhebung der im § 27 a des Krankenanstaltengesetzes vorgesehenen Kosten-
beiträge notwendigen Daten. 

§ 231a. Der Versicherungsträger ist insoweit zur Ermittlung, Verarbeitung 
und Übermittlung von personenbezogenen Daten im Sinne des Datenschutzge-
setzes 2000 ermächtigt, als dies zur Erfüllung der ihm gesetzlich übertragenen 
Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung ist. Zu den ihm gesetzlich übertra-
genen Aufgaben zählt auch die Übermittlung der bei der Einhebung der im 
§ 27 a des Krankenanstaltengesetzes vorgesehenen Kostenbeiträge notwendi-
gen Daten. 

Schlußbestimmungen zu Art. I des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 336/1993 
(19. Novelle) 

Schlussbestimmungen zu Art. I des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 336/1993 
(19. Novelle) 

§ 259. (1) bis (10) unverändert. § 259. (1) bis (10) unverändert. 
(11) Ein am 30. Juni 1993 bestandener Anspruch auf Kinderzuschuß gemäß 

§ 144 in der am 30. Juni 1993 geltenden Fassung bleibt auch über diesen Zeit-
punkt hinaus solange weiter bestehen, solange die Veraussetzungen für den 
Anspruch nach der am 30. Juni 1993 geltenden Rechtslage gegeben sind. Die 
bis 30. Juni 1993 den Kinderzuschuß betreffenden Bestimmungen sind dabei 
weiter anzuwenden. 

(11) Ein am 30. Juni 1993 bestandener Anspruch auf Kinderzuschuss ge-
mäß § 144 in der am 30. Juni 1993 geltenden Fassung bleibt auch über diesen 
Zeitpunkt hinaus solange weiter bestehen, solange die Veraussetzungen für 
den Anspruch nach der am 30. Juni 1993 geltenden Rechtslage gegeben sind. 
Die bis 30. Juni 1993 den Kinderzuschuss betreffenden Bestimmungen sind 
dabei weiter anzuwenden, und zwar so, dass der Kinderzuschuss ab 1. Jänner 
2002 mindestens 29,07 € beträgt. 

(12) bis (16) unverändert. (12) bis (16) unverändert. 
Schlußbestimmungen zu Art. 8, Abschnitt II des Arbeits- und Sozial-

rechts-Änderungsgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 139 
Schlussbestimmungen zu Art. 8, Abschnitt II des Arbeits- und Sozial-

rechts-Änderungsgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 139 
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(Abschnitt II der 22. Novelle) (Abschnitt II der 22. Novelle) 
§ 274. (1) unverändert. § 274. (1) unverändert. 
(1a) § 87 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 139/1997 tritt mit 

1. Jänner 2003 in Kraft. 
(1a) § 87 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 139/1997 tritt mit 

1. Jänner 2005 in Kraft. 
(2) bis (4) unverändert. (2) bis (4) unverändert. 

Schlußbestimmungen zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. 139/1998 
(23. Novelle) 

Schlussbestimmungen zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. 139/1998 
(23. Novelle) 

§ 276. (1) und (2) unverändert. § 276. (1) und (2) unverändert. 
(3) Die zu Geschäftsführern bestellten Gesellschafter einer Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung, die am 31. Dezember 1998 der Pflichtversicherung ge-
mäß § 2 Abs. 1 Z 3 GSVG unterliegen, auf Grund der Änderung des § 4 
Abs. 2 ASVG durch die 55. Novelle zum ASVG, BGBl. I Nr. 138/1998, nach 
dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz pflichtversichert wären, bleiben 
weiterhin nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz pflichtversichert, 
so lange die Tätigkeit, welche die Pflichtversicherung nach den bisherigen 
Vorschriften begründet hat, weiter ausgeübt wird und keine Änderung des 
maßgeblichen Sachverhaltes eintritt. 

(3) Die zu Geschäftsführern bestellten Gesellschafter einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, die am 31. Dezember 1998 der Pflichtversicherung ge-
mäß § 2 Abs. 1 Z 3 GSVG unterliegen, und die zu Geschäftsführern bestellten 
Gesellschafter einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Mitglied der 
Kammer der Wirtschaftstreuhänder ist, wenn diese Gesellschafter am 
31. Dezember 1999 der Pflichtversicherung gemäß § 3 Abs. 3 GSVG unterlie-
gen, auf Grund der Änderung des § 4 Abs. 2 ASVG durch die 55. Novelle 
zum ASVG, BGBl. I Nr. 138/1998, nach dem Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetz pflichtversichert wären, bleiben weiterhin nach dem Gewerbli-
chen Sozialversicherungsgesetz pflichtversichert, so lange die Tätigkeit, wel-
che die Pflichtversicherung nach den bisherigen Vorschriften begründet hat, 
weiter ausgeübt wird und keine Änderung des maßgeblichen Sachverhaltes 
eintritt. 

(4) bis (18) unverändert. (4) bis (18) unverändert. 

Schlußbestimmungen zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. 175/1999 
(24. Novelle) 

Schlussbestimmungen zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. 175/1999 
(24. Novelle) 

§ 281. (1) Es treten in Kraft: § 281. (1) Es treten in Kraft: 
 1. und 2. unverändert.  1. und 2. unverändert. 
 3. mit 1. Jänner 2003 § 87 Abs. 1 und 3 in der Fassung des Bundesgeset-

zes BGBl. I Nr. 175/1999. 
 3. mit 1. Jänner 2005 § 87 Abs. 1 und 3 in der Fassung des Bundesgeset-

zes BGBl. I Nr. 175/1999. 
(2) bis (6) unverändert. (2) bis (6) unverändert. 

Schlussbestimmungen zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. 103/2001 Schlussbestimmungen zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. 103/2001 
§ 292. (1) bis (5) unverändert. § 292. (1) bis (5) unverändert. 
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(6) Vom Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen wird der Sozialversiche-
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft ein Beitrag in der Höhe von 100% 
der Leistungen für die Differenzbeträge nach Abs. 3 und 4 geleistet. 

(6) Vom Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen wird der Sozialversiche-
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft ein Beitrag in der Höhe von 100% 
der Leistungen für die Differenzbeträge nach Abs. 3 bis 5 geleistet. 

 Schlussbestimmung zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/2002 
(26. Novelle) 

 § 294. Es treten in Kraft: 
  1. mit 1. Jänner 2002 die §§ 55 Abs. 2 Z 1, 75 Abs. 2, 83 Abs. 2, 93 

Abs. 2, 95 Abs. 2, 128 Abs. 1, 149 Abs. 7, 183 Abs. 1, 195 Abs. 8, 216 
Abs. 5, 229c Abs. 1 Z 1, 231a, 259 Abs. 11, 274 Abs. 1a und 281 
Abs. 1 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2002; 

  2. rückwirkend mit 8. August 2001 § 292 Abs. 6 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2002; 

  3. rückwirkend mit 1. Jänner 2000 § 276 Abs. 3 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2002. 
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